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Bekanntmachung 

 

Am Montag, 27.11.2023, tagt um 17:00 Uhr der Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung. 
Sitzungsort: Kreishaus, Kreisausschuss-Saal, Lindhooper Straße 67, 27283 Verden (Aller). 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
 

1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2 Feststellung der Tagesordnung 
3 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und 

Digitalisierung vom 25.10.2023 
4 Mitteilungen des Landrates 
4.1 Stand der Digitalisierung in der Kreisverwaltung 
5 Jahresabschluss 2022 der in privater oder öffentlicher Rechtsform geführten Unternehmen 

und Einrichtungen, an denen der Landkreis Verden unmittelbar bzw. mittelbar beteiligt ist, der 
wirtschaftlich selbstständig geführten Einrichtungen und der Mitgliedschaften in 
unternehmerisch tätigen Zweckverbänden 

6 Wirtschaftsplan 2024 für die kreiseigenen Pflegeeinrichtungen; Beratung des Wirtschaftsplans, 
des Investitionsprogramms und des Finanzplans 2023 bis 2027; Investitionsförderung des 
Einrichtungsträgers Landkreis Verden 

7 Erlass der Haushaltssatzung und Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 
7.1 Erlass der Haushaltssatzung und Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 
7.2 Haushaltsplanung 2024; 

Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Städte und Gemeinden im Landkreis Verden 
7.3 Erlass der Haushaltssatzung und Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024;

Anfrage der CDU-Kreistagsfraktion vom 28.10.2023 
7.4 Erlass der Haushaltssatzung und Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024;

Fortschreibung des Haushaltsentwurfes 2024 
7.5 Haushaltsplan 
7.5.1 Fachbudgets 1000, 1014, 1016, 1018, 1110, 1112, 

1120, 1123, 1215 
7.5.2 Finanzbudget (Teilhaushalt 6) 
7.5.3 Haushalts- und Deckungsvermerke (Budgetregeln und 

Deckungsvermerke für Investitionstätigkeit) 
7.5.4 Ergebnishaushalt 
7.5.5 Finanzhaushalt 
7.5.6 Mittelfristige Planung und Investitionsprogramm 
7.5.7 Stellenplan 
7.5.8 Produktverzeichnis 
7.6 Haushaltssatzung 

 

Es folgt ein nichtöffentlicher Teil. 
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Zu Beginn der Sitzung und nach Ende des öffentlichen Teiles der Sitzung findet eine Einwohner-
fragestunde von jeweils 15 Minuten statt. 
 

Verden (Aller), 23. November 2023 
 

LANDKREIS VERDEN 
Der Landrat 

               
 
Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Verden vom 23.11.2023 zur Feststellung der UVP-
Pflicht für eine Grundwasserabsenkung (105.840 m³) auf dem Grundstück der Gemarkung Verden, 
Flur 2, Flurstück 5/24 
 

Die Stadt Verden (Aller) hat die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. § 8 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der zur Zeit gültigen Fassung, für das obengenannte Vorhaben 
beantragt. 
 

Da die geplante Grundwasserabsenkung in den Anwendungsbereich des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) fällt, wurde eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß 
§ 7 i. V. m. Anlage 1 Nr. 13.3.2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG) in der zur Zeit 
gültigen Fassung, durchgeführt. 
 

Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für die beantragte Grundwasserabsenkung keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Das Vorhaben kann 
aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 7 UVPG zu berücksichtigen 
wären. 
 

Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 

LANDKREIS VERDEN 
Fachdienst Wasser und Abfall 
Az. 70/657-20/6/343 
 

Verden (Aller), 16. November 2023 
 

Der Landrat 
Im Auftrage: 
gez. Brünn 
 
 


